
 
Reisepreis unverzüglich zurück. Sollte bereits zu einem früheren Zeitpunkt 
ersichtlich sein, dass die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht werden kann, 
haben wir Sie davon zu unterrichten. 
c) Bis 4 Wochen vor Reiseantritt 

Wenn die Durchführung der Reise nach Ausschöpfung aller Möglichkeiten 
für uns deshalb nicht zumutbar ist, weil das Buchungsaufkommen für diese 
Reise so gering ist, dass die uns entstehenden Kosten einer Überschreibung 
der wirtschaftlichen Opfergrenze, bezogen auf diese Reise, bedeuten kann. 
Für uns besteht ein Rücktrittsrecht jedoch nur, wenn wir die dazu führenden 
Umstände nicht zu vertreten haben (z.B. kein Kalkulationsfehler) und wenn 
wir die zu einem Rücktritt führenden Umstände nachweisen und wenn wir 
Ihnen ein vergleichbares Ersatzangebot unterbreitet haben. 
Wird die Reise aus diesem Grund abgesagt, so erhält der Kunde den 
eingezahlten Reisepreis unverzüglich zurück. Zusätzlich wird Ihnen Ihr 
Buchungsaufwand pauschal erstattet, sofern Sie von einem Ersatzangebot 
keinen Gebrauch gemacht haben.  
 
8. Aufhebung des Vertrages wegen außergewöhnlicher Umstände 

Wird die Reise durch bei Vertragsabschluss nicht vorhersehbare höhere 
Gewalt erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, so können wir für 
die erbrachten oder zur Beendigung der Reise noch zu erbringenden Reise-
leistungen eine angemessene Entschädigung verlangen.  
Weiterhin sind wir verpflichtet, die notwendigen Maßnahmen zu treffen, ins-
besondere, falls der Vertrag die Rückbeförderung umfasst, Sie zurückzu-
befördern. Die Mehrkosten sind von den Parteien je zur Hälfte zu tragen. Im 
übrigen fallen die Mehrkosten dem Reisenden zur Last. 
 
9. Haftung des Reiseveranstalters 

a) Wir haften im Rahmen der Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Kaufmannes 
für: die gewissenhafte Vorbereitung, die sorgfältige Auswahl und Über-
wachung der Leistungsträger, die Richtigkeit der Beschreibungen aller in den 
Katalogen angegebenen Reiseleistungen (sofern wir nicht gemäß Ziffer 3 vor 
Vertragsabschluss eine Änderung der Prospektangaben erklärt haben) und die 
ordnungsgemäße Erbringung der vereinbarten Reiseleistung. 
b) Wir haften für ein Verschulden der mit der Leistungserbringung betrauten 
Personen.  
 
10. Gewährleistung 

a) Abhilfe 

Wird die Reise nicht vertragsgemäß erbracht, so können Sie Abhilfe verlan-
gen. Wir können die Abhilfe verweigern, wenn sie einen unverhältnismäßigen 
Aufwand erfordert. Wir können auch in der Weise Abhilfe schaffen, dass wir 
eine gleichwertige Ersatzleistung erbringen. 
b) Minderung des Reisepreises 
Für die Dauer einer nicht vertragsmäßigen Erbringung der Reise können Sie 
eine entsprechende Herabsetzung des Reisepreises verlangen(Minderung). 
Der Reisepreis ist in dem Verhältnis herabzusetzen, in welchem zur Zeit des 
Verkaufs der Zustand zu dem wirklichen Wert gestanden haben würde. Die 
Minderung tritt nicht ein, soweit Sie es schuldhaft unterlassen, den Mangel 
anzuzeigen. 
c) Kündigung des Vertrages 

Wird eine Reise infolge eines Mangels erheblich beeinträchtigt und leisten 
wir innerhalb einer angemessenen Frist keine Abhilfe, so können Sie im 
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen den Reisevertrag – in Ihrem eigenen 
Interesse und aus Beweissicherungsgründen zweckmäßig durch schriftliche 
Erklärungen – kündigen. Dasselbe gilt, wenn Ihnen die Reise infolge eines 
Mangels aus wichtigen, uns erkennbarem Grund nicht zuzumuten ist. Der 
Bestimmung einer Frist für die Abhilfe bedarf es nur dann nicht, wenn Ab-
hilfe unmöglich ist oder von uns verweigert wird oder wenn die Kündigung 
des Vertrages durch ein besonderes Interesse Ihrerseits gerechtfertigt wird. 
Sie schulden uns den auf die in Anspruch genommenen Leistungen entfallen-
den Teil des Reisepreises, sofern diese Leistungen für Sie von Interesse 
waren. 
d)Schadenersatz 
Sie können unbeschadet der Minderung oder der Kündigung Schadensersatz 
wegen Nichterfüllung verlangen, es sei denn, der Mangel der Reise beruht auf 
einem Umstand, den wir nicht zu vertreten haben. 
 
11. Beschränkung der Haftung 

a) Unsere vertragliche Haftung für Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist 
auf den dreifachen Reisepreis beschränkt, soweit ein Schaden des Reisenden 
weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt wird oder soweit wir für 
einen Ihnen entstehenden Schaden allein wegen eines Verschuldens eines 
Leistungsträgers verantwortlich ist.  
b) Für alle Ihre Schadensersatzansprüche gegen uns aus unerlaubter Hand-
lung, die nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, haften wir bei 
Personenschäden bis Euro 76.700,-- je Kunde und Reise. Die Haftungs-
beschränkung für Sachschäden beträgt je Kunde und Reise Euro 4.100,--. 
Liegt der Reisepreis über Euro 1.366,--, ist die Haftung auf die Höhe des drei-
fachen Reisepreises beschränkt. Ihnen wird in diesem Zusammenhang im 
eigenen Interesse der Abschluss einer Reiseunfall- und 
Reisegepäckversicherung empfohlen. 
 
 

c) Ein Schadensersatz gegen uns ist insoweit beschränkt oder ausgeschlossen, 
als auf Grund internationaler Übereinkommen oder auf solchen beruhenden 
gesetzlichen Vorschriften, die auf die von einem Leistungsträger zu er-
bringenden Leistungen anzuwenden sind, ein Anspruch auf Schadensersatz  
gegen den Leistungsträger nur unter bestimmten Voraussetzungen oder 
Beschränkungen geltend gemacht werden kann oder unter bestimmten 
Voraussetzungen ausgeschlossen ist. 
d) Sofern wir vertraglicher Luftfrachtführer bei der Luftbeförderung sind, 
haften wir neben dem ausführenden Luftfrachtführer im Rahmen der für 
diesen geltenden Bestimmungen. Diese Bestimmungen sind das Luftverkehrs-
gesetz bzw. die internationalen Abkommen von Warschau, Den Haag, 
Guadalajara und die Zusatzabkommen für Flüge von uns nach den USA und 
Kanada.  
Die Warschauer Abkommen sowie die Zusatzabkommen für den USA- und 
Kanada-Verkehr beschränken in der Regel die Haftung des Luftfrachtführers 
für Tod oder Körperverletzung sowie für Verlust und Beschädigung von 
Gepäck. 
e) Kommt uns bei Schiffsreisen die Stellung eines vertraglichen Reeders zu, 
so regelt sich die Haftung nach den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches 
und des Binnenschifffahrtsgesetzes. Für die Beförderung mit Fährschiffen 
gelten die Bedingungen der jeweiligen Fährschiff-Reederei. 
 
12. Mitwirkungspflicht 
a) Sie verpflichten sich, bei auftretenden Leistungsstörungen mitzuwirken, 
eventuelle Schäden zu vermeiden oder gering zu halten. Bei Flugreisen ist die 
Haftung des ausführenden Luftfrachtführers durch gesetzliche Bestimmungen 
oder Beförderungsbestimmungen beschränkt. 
b) Sie sind insbesondere verpflichtet, Ihre Beanstandungen unverzüglich der 
örtlichen Reiseleitung, sofern vorhanden, oder dem entsprechenden Leistungs-
träger zur Kenntnis zu geben. Diese ist beauftragt, für Abhilfe zu sorgen, so-
fern dies möglich ist. Unterlassen Sie es schuldhaft, einen Mangel anzuzeigen, 
so tritt ein Anspruch auf Minderung nicht ein. 
c) Die Reiseleitung ist nicht berechtigt, irgendwelche Ansprüche anzuerken-
nen.  
 

13. Ausschluss von Ansprüchen und Verjährung 

Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung der Reise haben sie 
innerhalb eines Monats nach vertraglich vorgesehener Beendigung der Reise 
uns gegenüber geltend zu machen. nach Ablauf der Frist können sie An-
sprüche geltend machen, wenn Sie ohne ein Verschulden an der Einhaltung 
der Frist verhindert waren. 
Ihre Ansprüche nach § 651c bis § 651f BGB verjähren in einem Jahr. Die 
Verjährung beginnt mit dem Tag, an dem die Reise dem Vertrag nach enden 
sollte. Schweben zwischen dem Reisenden und dem Reiseveranstalter Ver-
handlungen über den Anspruch oder die den Anspruch begründeten Um-
stände; so ist die Verjährung gehemmt, bis der Reisende oder der Reise-
veranstalter die Fortsetzung der Verhandlungen verweigert. Die Verjährung 
tritt frühestens drei Monate nach dem Ende der Hemmung ein. Ansprüche aus 
unerlaubter Handlung verjähren in drei Jahren.  
 
14. Pass-, Visa und Gesundheitsvorschriften 

a) Wir stehen dafür ein, deutsche Staatsangehörige über Bestimmungen von 
Pass-, Visa und Gesundheitsvorschriften sowie deren eventuelle Änderungen , 
soweit sie uns bekannt sind oder unter Anwendung der im Verkehr erforder-
lichen Sorgfalt bekannt sein müssten, vor Reiseantritt zu unterrichten. Für 
Angehörige anderer Staaten gibt das zuständige Konsulat Auskunft. 
b) Wir haften nicht für die rechtzeitige Erteilung und den Zugang notwendiger 
Visa durch die jeweilige diplomatische Vertretung, wenn Sie uns mit der Be-
sorgung beauftragt haben, es sei denn, dass wir die Verzögerung zu vertreten 
haben. 
 
15. Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen  
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Reisevertrages hat nicht die 
Unwirksamkeit des gesamten Reisevertrages zur Folge. Das gleiche gilt für 
diese vorliegenden Reisebedingungen 
 
16. Gerichtsstand 
Der Reisende kann den Reiseveranstalter nur an dessen Sitz verklagen. Für 
Klagen des Reiseveranstalters gegen den Reisenden ist der Wohnsitz des Rei-
senden maßgebend, es sei denn, die Klage richtet sich gegen Vollkaufleute 
oder Personen, die keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland haben oder 
gegen Personen, die nach Abschluss des Vertrages ihren Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthalt verlegt haben oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher 
Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. In diesen Fällen 
ist ebenfalls der Sitz des Reiseveranstalters maßgebend. 
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